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Zweck des KJFG

Mit dem KJFG will der Bund die ausserschulische Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen fördern und dazu beitragen, 

dass Kinder und Jugendliche:

• in ihrem körperlichen und geistigen Wohlbefinden 

gefördert werden;

• sich zu Personen entwickeln, die Verantwortung für 

sich selber und für die Gemeinschaft übernehmen;

• sich sozial, kulturell und politisch integrieren können.



Finanzhilfen des KJFG

- Finanzhilfen für Betriebsstruktur und 

regelmässige Aktivitäten 

(Dachverbände und Koordinations-

plattformen) (Art. 7, Abs. 1): ca. 3 Mio

CHF

- Finanzhilfen für Betriebsstruktur an 

Einzelorganisationen (Art. 7, Abs. 2): ca. 

4 Mio CHF

- Finanzhilfen für Aus- und Weiterbildung

(Art. 9): ca. 2 Mio CHF

- Finanzhilfen für Modellvorhaben und 

Partizipationsprojekte an private 

Trägerschaften (Art. 8): ca. 750’000 CHF

- Finanzhilfen an politische

Partizipationsprojekte (Art. 10): ca. 

250’000 CHF

- Finanzhilfen an Kantone und 

Gemeinden für Vorhaben von 

gesamtschweizerischer Bedeutung mit 

Modellcharakter (Art. 11): ca. 250’000 

CHF

- Finanzhilfen für kantonale Programme 

im Bereich Aufbau und 

Weiterentwicklung der Kinder- und 

Jugendpolitik (Art. 26): ca. 1.9 Mio CHF

An private Trägerschaften An Kantone und Gemeinden

Jeweils maximal 50% der Aufwände



Projekttypen nach KJFG
Private Trägerschaften/Kantone/Gemeinden

Private Trägerschaften Kantone/Gemeinden

Modellvorhaben (Art. 11):
zeitlich begrenzte Vorhaben von 

gesamtschweizerischer Bedeutung, die 

Modellcharakter für die Weiterentwicklung der 

ausserschulischen Arbeit haben.

Modellvorhaben (Art. 8):
zeitlich begrenzte Vorhaben mit 

Modellcharakter für die Weiterentwicklung der 

ausserschulischen Arbeit haben

Partizipationsprojekte (Art. 8):
zeitlich begrenzte Vorhaben, die in 

besonderer Weise die Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen an der Entwicklung 

und Umsetzung des Projekts fördern

Politische Partizipationsprojekte 

(Art. 10):
(regelmässige) Projekte zur Förderung der 

politischen Partizipation von Jugendlichen auf 

Bundesebene



Projektgesuche 2016
Private Trägerschaften/Kantone/Gemeinden

Private Trägerschaften 

Art. 8 KJFG
Kantone/Gemeinden

Art. 11 KJFG

Eingereichte Gesuche: 2Eingereichte Gesuche: 18

Bewilligte Gesuche: 11 Bewilligte Gesuche: 1

aktuell in Umsetzung: 26 aktuell in Umsetzung: 3



Allgemeine Projektvoraussetzungen
Private Trägerschaften/Gemeinden/Kantone

Das Projekt wird im ausserschulischen Bereich umgesetzt.

Das Projekt dauert maximal 3 Jahre. 

Das Projekt ist nicht Teil einer bestehenden Aktivität.

Dem Projekt kommt eine gesamtschweizerische Bedeutung zu. 



Spezifische Projektvoraussetzungen
Private Trägerschaften/Gemeinden/Kantone

Ist das Projekt innovativ?

Ist der Wissenstransfer sichergestellt?

Ist das Bedürfnis nachgewiesen?

Wird das Projekt mehrheitlich von Kindern und 

Jugendlichen geplant und umgesetzt oder nehmen Kinder 

und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf eine 

zentrale und aktive Rolle ein?

Modellvorhaben

Partizipationsprojekte



Ablauf Gesuchsprüfung
Private Trägerschaften/Gemeinden/Kantone

1. Eingabefrist: jeweils per Ende Februar/Juni/November

3. evt. Ergänzungsfragen an Gemeinden/Kantone

2. Prüfung durch mindestens 2 BSV-Mitarbeiter

Gesuche von Gemeinden/Kantonen

4. Positiver/Negativer Entscheid (innerhalb von max. 4 Monaten)

Bei negativem Entscheid: Verfügung

Bei positivem Entscheid: Vertragsverhandlungen



Ablauf Gesuchsprüfung
Private Trägerschaften/Gemeinden/Kantone

1. Eingabefrist: jeweils per Ende Februar/Juni/November

3. evt. Ergänzungsfragen an private Trägerschaft

2. Prüfung durch BSV-Mitarbeiter und externe Expertengruppe

Gesuche von privaten Trägerschaften

4. Positiver/Negativer Entscheid (innerhalb von max. 4 Monaten)

Bei negativem Entscheid: negative Verfügung 

(Erläuterung der Ablehnungsgründe)

Bei positivem Entscheid: positive Verfügung 

(bewilligter Maximalbeitrag, Fristen für 

Berichte/Abrechnungen, Bedingungen, Auflagen) 



Beispiele Partizipationsprojekte
Private Trägerschaften



Beispiele Partizipationsprojekte
Private Trägerschaften



Begriffe (1/3)
Private Trägerschaften/Kantone/Gemeinden

Das Projekt wird sprachregional 

durchgeführt

- Deutschschweiz: Mindestens 10 

deutschsprachige Kantone

- Westschweiz: Mindestens 3 

französischsprachige Kantone

- Tessin 

- Rätoromanische Schweiz 

oder 

- Austausch zwischen den Sprachregionen 

Was ist mit «gesamtschweizerische 

Bedeutung» gemeint?

Das Projekt ist erweiter- / übertragbar 

- Private Trägerschaften: 

z.B. von Organisation zu Organisation oder von 

lokaler Ebene auf kantonale oder Bundesebene 

- Kantone/Gemeinden:

beispielsweise auf andere Kantone, Regionen, 

Gemeinden oder private Trägerschaften

oder



Begriffe (2/3)
Private Trägerschaften/Kantone/Gemeinden

Was ist gemeint mit ….?

«Besonderer Förderbedarf»

Aktivität insbesondere für Kinder und 

Jugendliche aus 

bildungsfernen oder sozial 

benachteiligten Familien

mit Migrationshintergrund

mit Behinderungen

«Innovativer Ansatz»

Schweizweit neuartige Ansätze,

die neue Formen der 

ausserschulischen Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen entwickeln 

bisher bekannte Formen ergänzen 

bisher bekannte Formen 

weiterentwickeln



Begriffe (3/3)
Private Trägerschaften/Kantone/Gemeinden

Was ist mit «Das Bedürfnis ist nachgewiesen» 

gemeint?

Das Bedürfnis wird nachgewiesen, z.B. indem Jugendliche und relevante 

Stakeholder befragt wurden oder aufgrund einer Situationsanalyse. 

Der Handlungsbedarf wird dargelegt und durch eine Umfeldanalyse belegt. 

Die Trägerschaft muss aufzeigen, ob es in der Schweiz vergleichbare Projekte 

gibt und welche Erfahrungen aus ähnlichen bestehenden Projekten oder 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema in die eigene Ausgangslage 

einfliessen. 



Gesuchseinreichung (1/3)
KJFG

Die Gesuchseinreichung erfolgt über das Finanzverwaltungssystem FiVer: 



Gesuchseinreichung (2/3)
KJFG

Verlangte Unterlagen von privaten 

Trägerschaften

a. Das Leitbild oder der 

Organisationsbeschrieb ; 

b. Die Statuten; 

c. Der Projektbeschrieb; 

d. Das Budget des Projekts; 

e. Der Finanzierungsplan des 

Projekts; 

f. Das Evaluationskonzept.

Verlangte Unterlagen von 

Gemeinden/Kantonen

a. Der Projektbeschrieb; 

b. Das Budget des Projektes; 

c. Der Finanzierungsplan des Projektes; 

d. Das Evaluationskonzept; 

e. Eine Stellungnahme der zuständigen

Kantone bei Gesuchen von Gemeinden; 

f. Ein Leistungsvertrag, falls eine private 

Trägerschaft von einer Gemeinde oder 

einem Kanton mandatiert ist. 



Gesuchseinreichung (3/3)
KJFG

Verfügbare Unterlagen (www.bsv.admin/kjfg):

• Mustervorlagen Budget/Finanzierungsplan

• Mustervorlage Evaluationskonzept

• Beurteilungsgrundlagen

• Rechtliche Grundlagen

http://www.bsv.admin/kjfg


Gutachten (externe Expertengruppe)
KJFG



Fragen? Kommentare? Vorschläge? 


